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(4) Zuständig ist die für den Wohnsitz des Umtausch
berechtigten gebildete Kommission des Rates des 
Kreises. Die Entscheidung der zuständigen Prüfungs
kommission ist endgültig.

(5) Gutgeschriebene Beträge, bei denen die zuständige 
Prüfungskommission entschieden hat, daß sie spekula
tiver Herkunft sind, sind auf ein spezielles Konto bei 
der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
zu überweisen. Die Regierung wird der Volkskammer 
eine Gesetzesvorlage über die Verwendung dieser Gel
der zugunsten des Nationalen Aufbauwerkes zuleiten.

§ 10
Umtauschkassen der Deutschen Notenbank* / . i

Der Umtausch der alten Banknoten in neue Bank
noten erfolgt durch die Deutsche Notenbank in den von 
ihr zu bildenden Umtauschkassen. Es werden gebildet:

a) A l l g e m e i n e  U m t a u s c h k a s s e n .
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
und des demokratischen Sektors von Groß-Berlin, 
die im Besitz eines gültigen Personalausweises 
der Deutschen Demokratischen Republik sind, 
können alte Banknoten bei den in allen Städten 
und Gemeinden errichteten allgemeinen Um
tauschkassen Umtauschen (§ 7 Abs. 1 Buchst, a).

b) U m t a u s c h  k  a s s e n  f ü r  d i e  W i r t s c h a f t .  
Kassenbestande an alten Banknoten, die aus Wirt
schaft lieber Tätigkeit stammen, können bei den 
in allen Städten und Gemeinden errichteten Um
tauschkassen für die Wirtschaft umgetauscht wer
den. Um zu vermeiden, daß Handwerker, Inhaber

v *' von Einzelhandelsgeschäften, Gaststätten usw.
• zwei verschiedene Umtauschkassen aufsuchen

müssen, können sie sowohl ihre Geschäfts- als 
auch ihre persönlichen Gelder bei den Umtausch
kassen für die Wirtschaft Umtauschen (§ 7 Abs. 2).

c) S p e z i a l u m t a u s c h k a s s e n .
Bei den Spezialumtauschkassen können Umtausch- 
berechtigte, die im Besitz einer von der Deut
schen Volkspolizei als vorläufiger Personalausweis 
der Deutschen Demokratischen Republik aus
gestellten gültigen Bescheinigung oder eines 
anderen in dieser Verordnung festgelegten, zum 
Umtausch berechtigenden Dokumentes sind, alte 
Banknoten Umtauschen (§ 7 Abs. 1 Buchstaben b 
bis e).

Spezialumtauschkassen werden bei den Leitern der 
Kreisfilialen der Deutschen Notenbank errichtet. In 
den Kreisstädten, in denen keine Kreisfilialen der 
Deutschen Notenbank bestehen, werden Spezialum
tauschkassen beim Direktor der Kreissparkasse errich
tet.

Im demokratischen Sektor von Groß-Berlin wird die 
Spezialumtauschkasse beim Direktor des Berliner 
Stadtkontors errichtet.

% § 11
Eintragungen durch die Umtauschkassen

(1) Die Umtauschkassen der Deutschen Notenbank 
sind verpflichtet, über die Einzahlung alter Banknoten 
zum Zwecke des Umtausches Eintragungen in den Aus
weisen vorzunehmen.

(2) Die Eintragung erfolgt bei

a) Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik 
und des demokratischen Sektors von Groß- 
Berlin, die im Besitz eines gültigen Personalaus
weises der Deutschen Demokratischen Republik 
sind, auf der letzten Seite dieses Ausweises,

b) Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik 
und des demokratischen Sektors von Groß-Berlin, 
die im Besitz einer von der Deutschen Volks
polizei als vorläufiger Personalausweis der Deut
schen Demokratischen Republik ausgestellten gül
tigen Bescheinigung sind, auf deren Rückseite,

c) Bewohnern der Westsektoren Berlins und der 
Deutschen Bundesrepublik, die im demokratischen 
Sektor Berlins oder in der Deutschen Demokrati
schen Republik arbeiten, auf der Rückseite der 
gültigen amtlichen Arbeitsbescheinigung des 
Magistrats von Groß-Berlin bzw. der zuständigen 
Dienststelle der Deutschen Demokratischen Repu
blik,

d) Bewohnern Westdeutschlands und Westberlins, 
die sich am 13. Oktober 1957 besuchsweise in der 
Deutschen Demokratischen Republik oder im 
demokratischen Sektor von Groß-Berlin aufhalten, 
auf der Rückseite der Aufenthaltsgenehmigung,

e) Ausländem, die sich am 13. Oktober 1957 besuchs
weise in der Deutschen Demokratischen Republik 
oder im demokratischen Sektor von Groß-Berlin 
aufhalten, auf der Rückseite der gültigen Beschei
nigung der Deutschen Notenbank über den gesetz
lichen Erwerb Deutscher Mark der Deutschen 
Notenbank,

f) den Einzahlungen von Kassenbeständen an alten 
Banknoten, die aus wirtschaftlicher Tätigkeit 
stammen, auf der letzten Seite der Gewerbe
erlaubnis bzw. der entsprechenden amtlichen Zu
lassung.

A b s c h n i t t  B 

Spezielle Bestimmungen für die Wirtschaft

§ 12
Einzahlung der Tageseinnahmen vom 13. Oktober 1957

(1) Die Leiter der HO-Verkaufsstellen und HO-Gast- 
stätten, der volkseigenen Verkehrsbetriebe und Kultur
einrichtungen sowie die Verkaufsstellenleiter der 
Konsumgenossenschaften und der Konsumgaststätten, 
die am 13. Oktober 1957 tätig sind, zahlen am 13. Okto
ber 1957 in der Zeit von 12.00 bis 22.00 Uhr ihre Be
stände an alten Banknoten bei der nächstgelegenen 
Umtauschkasse für die Wirtschaft ein. Die eingezahl
ten Beträge werden dem laufenden Konto gut
geschrieben.

(2) Die Inhaber von privaten Einzelhandelsgeschäf
ten, Gaststätten, Verkehrsbetrieben und Kultureinrich
tungen, die am 13. Oktober 1957 tätig sind, zahlen am
13. Oktober 1957 in der Zeit von 12.00 bis 22.00 Uhr 
ihre Bestände an alten Banknoten bei der nächst
gelegenen Umtauschkasse für die Wirtschaft ein.

Die eingezahlten Beträge werden den Einzahlern auf 
neu einzurichtende und auf ihren Namen lautende 
Konten bei der Deutschen Notenbank gutgeschrieben. 
Die Konteninhaber können am 14. Oktober 1957 über 
die gutgeschriebenen Beträge bis zur Höhe eines an


